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§ 10 K-ChG Förderung der Erziehung
und Entwicklung

 K-ChG - Kärntner Chancengleichheitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.01.2023

(1) Die Förderung der Erziehung und Entwicklung umfasst Leistungen an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis

zum vollendeten 26. Lebensjahr in Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung nach § 46 besteht. Auf Antrag kann die

Leistung in fachlich berücksichtigungswürdigen Fällen höchstens bis vollendeten 28. Lebensjahr weitergewährt

werden. Die Leistungen sind dem Lebensalter des Menschen mit Behinderung anzupassen und dienen dazu,

a) Beeinträchtigungen frühestmöglich zu vermeiden, zu verringern oder zu beseitigen;

b) den Menschen mit Behinderung eine ihren Fähigkeiten entsprechende Erziehung und Entwicklung zu

ermöglichen.

(2) Bei den Leistungen zur Förderung der Erziehung und Entwicklung gemäß Abs. 1 ist eine möglichst enge

Zusammenarbeit mit den Eltern, Obsorgeberechtigten oder sonstigen unmittelbaren Bezugspersonen anzustreben.
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